
 

 

Bundesamt für Verkehr BAV 
3003 Bern 
Standort: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen 
  
https://www.bav.admin.ch/ 

BAV-D-1BB13401/386 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Verkehr BAV 
 
 

 

 

 POST CH AG 
 3003 Bern 

 

 
  

 
 
 
 

Eröffnung zur Mitwirkung der interessierten Kreise 
 
Auf Stufe Bundesrat 
- Teilrevision der Verordnung über Bau und Betrieb der Eisenbahnen  

(Eisenbahnverordnung, EBV)1 
- Teilrevision der Verordnung über die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Ver-

kehrs (VböV)2 
 

Auf Stufe Departement 
- Teilrevision der Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV)3 
- Teilrevision der Verordnung des UVEK über die technischen Anforderungen an die behin-

dertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs (VAböV)4 
 
Richtlinien des BAV 
- Neue Richtlinie «Stufenfreier Bahnzugang» 
- Anpassung der Richtlinie «Erlass von Betriebs- und Fahrdienstvorschriften (RL BV-FDV)» 
- Anpassung der Richtlinie «Beurteilung von bestehenden Anlagen mit ungenügender Breite 

des sicheren Bereichs»5 
  

 
1 SR 742.141.1 
2 SR 151.34 
3 SR 742.141.11 
4 SR 151.342 
5 Bisherige Bezeichnung: «Übergangsbestimmungen für die Ausgestaltung des sicheren Bereichs von bestehenden Anlagen» 
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Sehr geehrte Damen und Herren 

Das BAV hat wichtige Regelwerke im Eisenbahnbereich sowie im Bereich der behindertengerechten 
Gestaltung des öffentlichen Verkehrs weiterentwickelt.  

Wir laden Sie hiermit ein, Ihre Stellungnahme zu diesen Entwürfen abzugeben. 

Die Schwerpunkte der Revisionsrunde 2024 im Bereich der EBV und AB-EBV sind die Themen Brem-
sen Normalspur, die erweiterte Abbildung der Cybersicherheit im hoheitlichen Regelwerk, die Über-
nahme weiterer EU-Rechtsakte (insb. TSI), die Verknüpfung mit dem Thema Lifte in Bahnhöfen, erwei-
terte (Nachrüst-)Pflichten für die Übergeschwindigkeitsauslösung bei Zahnradbahnen sowie die Bear-
beitung weiterer fachlicher Schwerpunkte in den einzelnen Fachsektionen. 

Die Schwerpunkte der Revisionsrunde 2024 im Bereich VböV und VAböV sind die Themen Streichung 
der Art. 9 bis 23 der VböV, da die zugehörigen BehiG-Finanzhilfen gemäss Art. 23 BehiG zum 
31.12.2023 auslaufen sowie die Anpassung auf die aktuellste Version der TSI PRM. Darüber hinaus 
werden die Piktogramme der PRM harmonisiert. 

Zusätzlich werden die neue Richtlinie «Stufenfreier Bahnzugang», die Anpassung der Richtlinie «Er-
lass von Betriebs- und Fahrdienstvorschriften (RL BV FDV)» sowie die Anpassung der Richtlinie «Be-
urteilung von bestehenden Anlagen mit ungenügender Breite des sicheren Bereichs» angefügt, welche 
thematisch ebenfalls mit der Revisionsrunde verknüpft sind. 

Weitere Details zur Revisionsrunde entnehmen Sie bitte den zugehörigen Erläuterungen. 

Sie können die Unterlagen des Gesamtpakets (die Entwürfe der Regelwerke, die Erläuterungen, das 
Formular für die Rückmeldungen und den Verteiler) über die gesamte Anhörungsdauer auf der BAV-
Homepage herunterladen: 

www.bav.admin.ch > Publikationen > Vernehmlassungen > Konsultationen BAV > «Revisionspaket 
2024» 

 

Bitte richten Sie Ihre Stellungnahme zu den geänderten bzw. neu erstellten Inhalten der jeweiligen Re-
gelwerke mit Hilfe des Formulars, vorzugsweise in elektronischer Form (bitte nebst einer PDF-Version 
auch eine Word-Version), bis spätestens 

4. September 2023 

an: WeiterentwicklungRegelwerke@bav.admin.ch 

 

oder Bundesamt für Verkehr BAV 
 Sektion Zulassungen und Regelwerke  
 3003 Bern 

 

Ohne Ihren Bericht bis zum genannten Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass Sie mit den Entwürfen 
einverstanden sind. Nach Ablauf der Frist werden die eingereichten Stellungnahmen im Internet veröf-
fentlicht. Das Inkrafttreten der Regelwerke ist für den 01. Juli 2024 vorgesehen.  

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Organisationen gemäss Verteiler mehrere Email-Adressen hin-
terlegt sind. Sollten Sie Fragen zum Verteiler haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Die Einbindung der Branche zur Weiterentwicklung der Schweizerischen Fahrdienstvorschriften FDV 
(R 300.1 – 300.15) wurde bereits am 10. März 2023 abgeschlossen. Themen auf der Nahtstelle zwi-
schen FDV und AB-EBV wurden hierbei von der Fachsektion gesamtheitlich behandelt. 

Das BAV bietet an, nochmals Rückmeldungen zu den FDV innert verkürzter Frist für Themen an der 
Nahtstelle zwischen EBV bzw. AB-EBV und FDV entgegen zu nehmen.  
Diese Themen sind insbesondere: 

- Fahrgeschwindigkeit (Art. 76 EBV) und Bremsordnung (Art. 77 EBV) – Wirkung für die IOP-Bah-
nen 

- Bahnhofanfang- und Bahnhofendtafeln bei Bahnhöfen ohne Einfahrsignal (AB 34) 
 

Hierzu können Sie eine Rückmeldung bis zum 30. Juni 2023 mit dem Vermerk «Rückmeldung FDV im 
Rahmen Teilrevision AB-EBV» an WeiterentwicklungRegelwerke@bav.admin.ch senden.  

Für Fragen können Sie sich im BAV an folgende Kontaktpersonen wenden: 

Allgemeines: 
Johannes Erhart, Tel. 058 469 07 03, johannes.erhart@bav.admin.ch. 

Recht: 
Marcel Hepp, Tel. 058 463 00 92, marcel.hepp@bav.admin.ch 

Bautechnik: 
Fritz Ruchti, Tel. +41 58 462 05 46, fritz.ruchti@bav.admin.ch 

Fahrbahn und Publikumsanlagen: 
Michael Kohler, Tel. +41 58 463 12 14, michael.kohler@bav.admin.ch 

Sicherungsanlagen, Telematikanwendungen, Personenwarnsysteme:  
Hanspeter Baumann, Tel. 058 463 12 65, hanspeter.baumann@bav.admin.ch 

Fahrzeuge: 
Daniel Kiener, Tel. 058 463 13 46, daniel.kiener@bav.admin.ch 

Bahnbetrieb: 
Bruno Revelin, Tel. 058 463 12 33, bruno.revelin@bav.admin.ch 

Elektrische Anlagen: 
Hermann Willi, Tel. 058 463 55 04, hermann.willi@bav.admin.ch 

Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Verkehrs 
Hanspeter Oprecht, Tel. 058 463 12 96, hanspeter.oprecht@bav.admin.ch 

 

Für Ihr Interesse und Ihre wertvolle Mitwirkung danken wir Ihnen bestens.  

Freundliche Grüsse 

Bundesamt für Verkehr 
 
 

 
 

Dr. P. Füglistaler 
Direktor 

 

  






